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Kooperationsvereinbarung zwischen

[Name der anderen Institution] und der 

Universität der Bundeswehr München

Diese Kooperationsvereinbarung wird geschlossen zwischen [Name der anderen Institution, Stadt und Land], im Folgenden [XXX] genannt, und der Universität der Bundeswehr München, im Folgenden UniBwM genannt. Die zwei genannten Institutionen streben eine Intensivierung ihrer Zusammenarbeit in Forschung und Lehre an. Sie gehen diese Vereinbarung zum gegenseitigen Vorteil ein, um den akademischen Austausch zu erleichtern und zu fördern. 

I. Allgemeines

Art. 1: Umfang der Aktivitäten

Die Kooperationsvereinbarung umfasst insbesondere folgende Aktivitäten:

1. Austausch von akademischem Personal

(für Kurzaufenthalte sowie, in Abhängigkeit von finanziellen und anderen Bedingungen, für längerfristige Aufenthalte)

2. Gemeinsame Forschungsaktivitäten

3. Gemeinsame Organisation von Seminaren, Konferenzen und anderen wissenschaftlichen Veranstaltungen

4. Informationsaustausch im Bereich von Forschung, Lehre und Studium

5. Austausch von Studierenden im Rahmen von Studium und Forschung

Art. 2: Modalitäten zur Durchführung

Es ist die erklärte Absicht der Parteien, dass die allgemeinen Inhalte dieser Vereinbarung im Rahmen der finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten der Institutionen in konkrete Programme umgesetzt werden. Eine weitere Konkretisierung der Zusammenarbeit wird durch Teil II: Modalitäten zur Durchführung geregelt, der integraler Bestandteil dieser Vereinbarung ist.

1. Die Modalitäten zur Durchführung sollen von beiden Parteien entworfen und befürwortet werden.

2. [XXX] und die UniBwM benennen jeweils eine offizielle Vertretung, die für die Durchführung der Zusammenarbeit verantwortlich ist.

3. Die Parteien sollen Handlungen unterlassen, die den Zielen der Vereinbarung zuwider laufen.

4. Die [XXX] und die UniBwM werden sich durch die offiziellen Vertreterinnen und Vertreter in für sinnvoll erachteten Zeitabständen konsultieren, mindestens aber ein Mal pro Jahr, um zukünftige Entwicklungen der Zusammenarbeit zu diskutieren und den bisherigen Erfolg abzuschätzen.

Art. 3: Leistungen im Rahmen der Kooperation

1. In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen und gemäß den finanziellen und personellen Beschränkungen werden die Unterzeichnenden diese Vereinbarung sowohl in allgemeiner als auch in spezifischer Art und Weise unterstützen. 

2. Die offiziellen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Universität werden die Gäste der Partner-Universität so weit wie möglich unterstützen, z.B. bei der Unterkunftssuche und der Beibringung der notwendigen Dokumente. Die empfangende Universität wird in diesen Belangen mitwirken, übernimmt jedoch keine Verpflichtung, Aufenthaltsgenehmigungen zu erwirken oder Unterbringungs-möglichkeiten bereitzustellen.

3. Jede Universität wird die Lohnzahlungen sowie sonstige gegebenenfalls bestehende Leistungen im Rahmen der geltenden Gesetze und Bestimmungen an das akademische Personal während des Auslandsaufenthalts fortsetzen. Die empfangende Universität wird keine Lohnzahlungen an das besuchende akademische Personal übernehmen.

4. Es werden von der empfangenden Universität keine Studiengebühren erhoben. 

5. Um den Aufenthalt von akademischem Personal oder Studierenden zeitgerecht vorbereiten zu können, sollen die Parteien über die speziellen Rahmenbestimmungen des Austauschs vor Reiseantritt übereinkommen.

Art. 4: 
Zusatzbestimmungen, Dauer und Terminierung

1. Zusatzbestimmungen zu dieser Kooperationsvereinbarung können nur nach Beratung und mit Zustimmung beider Parteien getroffen werden.

2. Jegliche Unstimmigkeiten oder differierende Interpretationen der Kooperations-vereinbarung sollen in gegenseitigem Einvernehmen gelöst werden.

3. Die Kooperationsvereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft und soll von diesem Zeitpunkt an für XX Jahre gültig sein. Die Vereinbarung kann auf Antrag der offiziellen Vertretungen verlängert werden.

4. Die Kooperationsvereinbarung kann mindestens sechs Monate im Voraus in schriftlicher Form von jeder der beiden Parteien gekündigt werden. Falls die Kooperationsvereinbarung gelöst wird, sollen die in den Modalitäten zur Durchführung vereinbarten Bestimmungen solange weiter gelten, bis begonnene Aktivitäten durchgeführt sind.

II. Modalitäten zur Durchführung

1. Verantwortlichkeit

Die beiden Institutionen dieser Kooperationsvereinbarung werden durch die Präsidenten/ Rektoren der Universitäten offiziell vertreten. Mit dem Ziel der Entwicklung und Umsetzung der in der Vereinbarung intendierten Ziele werden folgende Bereiche betraut:

Für die [Name der anderen Institution] die Fakultät(en) [Name der Fakultät], vertreten durch [Name der offiziellen Vertreterin/ des offiziellen Vertreters], und für die UniBwM [Name der Fakultät], vertreten durch [Name der offiziellen Vertreterin/ des offiziellen Vertreters].

2. Weitere spezifische Vereinbarungen

...

Unterzeichnet in______________________ am ____________________________

in zwei originalen Ausführungen.

Für [Name der anderen Institution]

Für die Universität der Bundeswehr München

Name





Präsident
